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I/A Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
A0 Protokoll der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
zu 1.) Feuerwache 
Die Stadt Leverkusen ist nach § 6 Rettungsgesetz NRW verpflichtet, 
einen leistungsfähigen Rettungsdienst (RD) zu unterhalten. Die Leis-
tungsfähigkeit ist als „Erreichungsgrad der Hilfsfrist“ in der einschlägi-
gen Rechtsprechung wie folgt definiert: Innerhalb von 8 Minuten nach 
Eingang eines Notrufes muss in 90 von 100 der Notfälle ein Fahrzeug 
des Rettungsdienstes am Einsatzort eintreffen. 
Der sich daraus ergebende Radius um einen Standort, in dem ein RD 
Fahrzeug die Hilfsfrist einhalten kann, ist beschränkt. Von den besetz-
ten Standorten (Wachen 1 - 7) des Rettungsdienstes waren nach den 
Fahrtzeitanalysen die Stadtteile Lützenkirchen, Steinbüchel und Schle-
busch zu wesentlichen Teilen nicht innerhalb der Hilfsfristen zu errei-
chen. 
Im April 2007 wurde daher provisorisch der zusätzliche Standort Wa-
che 8, Lützenkirchener Straße im Gerätehaus der Freiwilligen Feuer-
wehr, eingerichtet. Die Verbesserung der Hilfsfrist durch eine Beset-
zung des Rettungswagens von 12 Stunden an 5 Tagen war so deutlich, 
dass ab Sommer 2007 der Rettungswagen für 24 Stunden an 365 Ta-
gen besetzt wurde. Die weiteren Analysen der Rettungsdiensteinsätze 
im östlichen Stadtbereich haben ergeben, dass auch vom Standort  
Lützenkirchen die Erreichbarkeit im Bereich Steinbüchel/Schlebusch 
nur bedingt gegeben ist. 
Eine Verlagerung des Standortes in den Bereich südlich der Autobahn 
an den Standort Am Steinberg wird daher eine weitere Verbesserung 
der Hilfsfristen ergeben. Die Verkehrsanbindungen nach Lützenkirchen, 
Steinbüchel und Schlebusch sind insbesondere für die Bereiche, die 
von anderen Standorten nicht zeitgerecht erreicht werden können, sehr 
gut. 
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Die Freiwillige Feuerwehr Steinbüchel ist seit Jahren in einem angemie-
teten, umgebauten Hühnerstall am Krummen Weg untergebracht. Die 
Räumlichkeiten entsprechen in keiner Weise den Anforderungen an ein 
Feuerwehrgerätehaus. 
Um entsprechende Synergieeffekte zu nutzen, sollen Rettungswache 
und das Gerätehaus in einem Zug gebaut werden. Prozentual teilt sich 
das gesamte Gebäude in 57,54 % für die Freiwillige Feuerwehr und 
42,46 % für den Rettungsdienst auf: Im Erdgeschoss ist zum einen die 
Freiwillige Feuerwehr mit einer Wagenhalle für zwei Löschfahrzeuge 
und angrenzenden Umkleidebereichen sowie der „aktive“ Bereich der 
Rettungswache mit Wagenhalle, Desinfektion, Medikamentenlager,  
Büro und Umkleiden/Duschen für die Einsätze der Notärzte unterge-
bracht. Durch die mittige Platzierung des Übungshofs, der zwischen 
den zwei Funktionsbereichen liegt, wird eine Einzäunung des Geländes 
gespart und hat große sicherheitstechnische Vorteile. Daneben schirmt 
er die lärmintensiven Aktivitäten der Freiwilligen Feuerwehr zur be-
nachbarten Bebauung nach außen hin ab. 
Im 1. Obergeschoss befindet sich ein Zwischengeschoss, das der Ret-
tungswache als „ruhiger“ Bereich dient, hier halten sich die Angestellten 
auf, speisen, ruhen sich aus. Das 2. Obergeschoss und das oberste 
Geschoss dienen der Freiwilligen Feuerwehr für Schulungen und Ju-
gendarbeit. Das Gebäude orientiert sich an der Topografie und folgt 
größtenteils den Höhenlinien. 
Der Gebäudeteil der Rettungswache wird kontinuierlich benutzt. Der 
Teil der Freiwilligen Feuerwache wird voraussichtlich nur einmal pro 
Woche genutzt. 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen die Planung 
einer Feuerwache Am Steinberg keine Bedenken, wenn die Geräusch-
situation, wie im Immissionsgutachten zur Rettungswache beschrieben 
ist, eingehalten wird. 
Der Gutachter legt dar, dass im Normalbetrieb, ohne Einsatz der Son-
dersignale, die als Orientierungswerte angenommenen Richtwerte für 
Wohngebiete gemäß der TA Lärm eingehalten werden. Beim Einsatz 
des Martinshorns werden die Spitzenpegel erwartungsgemäß über-
schritten. Die Möglichkeit der Installation einer Lichtsignalanlage, die 
ein Ausrücken ohne Martinshorn ermöglicht, ist bereits vorbereitet. 
Die notwendigen Stellplätze sind auf dem Grundstück vorgesehen. 
Die Baugenehmigung dazu wurde bereits auf Basis des  
§ 35 Abs. 2 BauGB erteilt. Die Entwürfe zum Bebauungsplan wurden 
hierbei berücksichtigt. Die Errichtung der Rettungswache ist bereits im 
Aufstellungsbeschluss vom 08.11.2010 als zentrales Ziel des Bebau-
ungsplanes vorgesehen. Der Bau ist fertiggestellt und wird bereits ge-
nutzt. 
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Für die außerhalb des Bebauungsplans gelegenen Straßenabschnitte 
ist festzustellen, dass die Feuerwehr bei der Standortplanung die Er-
reichbarkeit geprüft hat. Eine durchgängige Fahrbahnbreite für den Be-
gegnungsfall Lkw/Feuerwehrfahrzeug ist in vielen Straßen im Außenbe-
reich nicht gegeben. Hier ist im Notfall z. T. auf die Seitenstreifen aus-
zuweichen. Insbesondere für die Rettungsfahrzeuge sind die Straßen 
ausreichend. 
Die Straße Am Steinberg war zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit noch mit der bestehenden Straßenverkehrsflä-
chenbreite von 7,5 m bis 11,0 m vorgestellt worden. Im Laufe des Ver-
fahrens ist eine Verbreiterung der Fahrbahn sowie der gesamten Stra-
ßenverkehrsfläche geplant worden:  
Die Straße Am Steinberg erhält zukünftig eine Fahrbahnbreite von 
6,0 m. Bei dieser Breite ist der Begegnungsverkehr Bus/Bus bzw. 
Lkw/Lkw bei verminderter Geschwindigkeit (Tempo 30) möglich. Dies 
entspricht den Zielen des Bebauungsplans zur Steigerung der Aufent-
haltsqualität und zur Verminderung der Lärmbelastung, die Geschwin-
digkeit auf der Straße „Am Steinberg“ zu reduzieren. 
 
Auf dem Gelände der Feuer-/Rettungswache werden keine Gefahrstof-
fe/Giftstoffe in nennenswerten Mengen gelagert. Betriebsstoffe für 
Fahrzeuge oder Öle und Fette zur Wartung/Reparatur sind nur in klei-
nen Mengen vorhanden und werden entsprechend den Vorschriften 
gelagert.  
Eine Gefährdung der Umwelt und der Anwohner ist nicht gegeben.  
 
Zu 2.) Grabeland 
Die Umwandlung der als Grabeland gepachteten Flächen (es handelt 
sich hier nicht um Hausgärten) erfolgt nicht, um Weideland zu schaffen, 
sondern um ökologisch wertvolle Flächen für den Artenschutz zu be-
wahren bzw. zu erweitern. Die Beweidung der Flächen ist Teil der Pfle-
ge- und Erhaltungsmaßnahme für diese Flächen. 
Die öffentliche Grünfläche ist ein wesentlicher Bestandteil des ökologi-
schen Konzepts zur Minderung und Kompensation des Eingriffs durch 
die neue Bebauung. Die Festsetzung entspricht auch den Zielen des 
Flächennutzungsplanes sowie des Landschaftsplanes. Gleichzeitig ist 
die Fläche als Puffer zur Sicherung der für den Artenschutz wichtigen 
und hochwertigen Flächen (Bruthabitat Steinkauz) außerhalb des Plan-
gebiets. Dieser Aspekt führte ja bereits zu der Reduzierung der Bauflä-
chen und des ursprünglichen Plangebiets.  

Im Rahmen der ganzheitlichen Planung durch den landschaftspflegeri-
schen Begleitplan sind eine Vielzahl vom Maßnahmen vorgesehen, die 
die vorhandenen erhaltenswerten Bäume und Bewuchsstrukturen si-
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chern und ergänzen. Es entsteht so ein vielfältiger und hochwertiger 
Lebens- und Freiraum. 

Aus diesem Grunde ist es auch notwendig, Pachtverträge für Grabe-
landflächen zu kündigen. Auf diesen bestehen (nicht genehmigte) Nut-
zungen von Freizeiteinrichtungen (Kleingärten, Lauben u. ä.) im Frei-
raum. Die Verpachtung erfolgte zu sehr günstigen Pachtbedingungen 
an die jetzigen Nutzer. Gestattet sind hier nur einjährige Pflanzungen. 
Im Laufe der Zeit entstanden dort stattdessen jedoch ungenehmigte 
Freizeitgärten mit den entsprechenden Aufbauten und Pflanzungen. 
Den heutigen Nutzern dieser Flächen wird an anderer Stelle im Ortsteil 
Flächenersatz als Grabeland angeboten werden.  

Das Gesamtkonzept führt dazu, dass der Eingriff in Natur und Land-
schaft innerhalb des Bebauungsplans vollständig kompensiert werden 
kann.  
Das Landschaftsbild mit Streuobstwiesen bleibt erhalten.  
 
Zu 3.) Kita 
Die Kita erhält gemäß Gutachten 12 Stellplätze für Beschäftigte und  
12 Stellplätze für Besucher. Es ist nicht möglich, zusätzliche Stellplätze 
über den als notwendig ermittelten Bedarf anzubieten.  
Speziell für den Hol- und Bringverkehr, der immer nur kurzzeitiges Hal-
ten und Parken bedeutet, kann nicht eine größere Zahl an Stellplätzen 
angeboten werden, die am Rest des Tags leer ständen. Für den kurz-
fristigen Bedarf können auch die 12 öffentlichen Parkplätze im öffentli-
chen Straßenraum genutzt werden.  
Außerdem wird ein Teil des Bringverkehrs auch aus der näheren Nach-
barschaft mittels Fahrrad oder zu Fuß erfolgen können.  
 
Zu 4.) Flachdach 
Um der Siedlung mit ihren Baugruppen ein eigenständiges und wieder-
erkennbares Straßenbild zu geben, werden Regelungen für die Dach-
form, die Gestaltung von Dächern, Fassaden, Nebenanlagen und Ein-
friedungen festgelegt. 
Die Bebauung soll sich an gleichartigen Gestaltungselementen orientie-
ren und insbesondere in der Baumasse und Kubatur aufeinander abge-
stimmt sein. Daher sind die Größen und Höhenbeschränkungen sowie 
die Dachformfestlegung notwendig. Die Beschränkung der Material-
auswahl und Farbe für die Fassaden, insbesondere der Ausschluss 
glänzender Fassadenmaterialien sowie die Regelungen zu Garagen, 
Carports, Müllstandorten und Einfriedungen sind notwendig, um mit 
wenigen klaren Elementen eine gestalterische Grundlinie umzusetzen, 
die die ganzheitliche Identifikation der kleinen Siedlung ermöglicht.  
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Die individuelle Gestaltungsfreiheit wird jedoch nicht wesentlich einge-
schränkt.  
Bewusst sind die Solitärgebäude von Feuerwehr und Kindertagesstätte 
in der Formensprache gleich gehalten (Flachdachkuben), jedoch wei-
chen sie ebenso bewusst mit ihrer Farbgebung als deutlich erkennbare 
Sonderbaukörper von der Wohnbebauung ab.  
Es soll der Übergang von der Hochhaussiedlung der 70er Jahre und 
der späteren Einzelhausbebauung gestaltet und getroffen werden. Zu-
sätzlich sind die Ortsrandlage zu beachten und der Übergang in das 
Landschaftsbild sicherzustellen. 
Aus diesem Grund wird für die Wohnbebauung das Flachdach als be-
grüntes Dach als allein zulässige Dachform und Gestaltung für Haupt-, 
Nebengebäude und Garagen festgesetzt.  

Die getroffene Höhenfestsetzung ermöglicht Staffelgeschosse und da-
mit einen Dachausbau in Form eines Bautyps, der z. B. in Leverkusen-
Opladen im Bereich der Neuen Bahnstadt Opladen mit großem Erfolg 
und reger Nachfrage umgesetzt wird. Die möglichen Dachterrassen 
durch die Staffelgeschosse und andere notwendige Bewegungsflächen 
auf Dächern sind von der Verpflichtung zur Begrünung ausgenommen. 

 
Zu 5.) Verkehrssituation  
Es sind 12 öffentliche Parkplätze vorgesehen, die in den neuen Ver-
kehrsflächen untergebracht sind. Sie decken den zu erwartenden Be-
sucherverkehr für die Wohnnutzung ab. Kurzzeitig können die Parkplät-
ze auch für den Hol- und Bringverkehr zum Kindergarten genutzt wer-
den.  
Die Verkehrsfläche der Straße ist entsprechend breit festgesetzt. Nach 
Süden bis zur Einmündung der Steinbücheler Straße ermöglicht die 
Festsetzung größtenteils die Anlage des dort fehlenden Gehwegs und 
die Verbreiterung des vorhandenen Gehwegs auf der Ostseite.  
Die Straße Am Steinberg erhält zukünftig eine Fahrbahnbreite von  
6,0 m. Bei dieser Breite ist der Begegnungsverkehr Bus/Bus bzw. 
Lkw/Lkw bei verminderter Geschwindigkeit (Tempo 30) möglich. 
 
Zu 6.) Abwassergemeinschaft  
Es wird angenommen, dass es sich um die Häuser Am Steinberg 45-53 
und Auf’m Berg 1 sowie vermutlich auch Haus Am Steinberg 28 han-
delt. Diese Häuser leiten das Schmutzwasser in ein Privatsystem, das 
im weiteren Verlauf in einen öffentlichen Schmutzwasserkanal mündet. 
Nach Informationen der Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) wur-
den die Privatkanäle in den Dimensionen DN 150 bis DN 200 mit einem 
Gefälle von ca. 5-6 ‰ verlegt. Diese Randbedingungen dürften nach 
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Einschätzung der TBL nicht zu betrieblichen Problemen führen, wenn 
das Privatsystem ansonsten richtig betrieben wird (z. B. keine Einlei-
tung von Fett, regelmäßige Reinigung). 
 
Im Zuge der Realisierung des Bebauungsplangebietes wird in der Stra-
ße Am Steinberg südlich der Fichtestraße ein neues Trennsystem ge-
baut werden. Die Übernahme des Schmutzwassers der oben genann-
ten Häuser wird für die Anwohner ohne Zusatzkosten erfolgen.  
Der dann nicht mehr benötigte Teil der Privatkanalisation würde von 
den TBL verschlossen. Ein Kostenersatz für die aufgegebenen Privat-
leitungen erfolgt nicht. 
Auf den Anschluss des Niederschlagswassers dieser Bebauung kann 
seitens der TBL dann verzichtet werden, wenn die anderweitige ord-
nungsgemäße Beseitigung des Niederschlagswassers nachgewiesen 
wird (z. B. Versickerung, Gewässereinleitung). Hierzu bedarf es was-
serrechtlicher Genehmigungen der Bauaufsicht bzw. der Unteren Was-
serbehörde. Der Bau einer Zisterne ist aus TBL-Sicht möglich. Das Vo-
lumen bleibt allerdings unberücksichtigt beim Nachweis der ordnungs-
gemäßen Niederschlagswasserbeseitigung, da die Entwässerung auch 
bei Vollfüllung der Zisterne funktionieren muss. 
 
Zu 7.) Bedarf an Eigentumsimmobilien  
Die Bevölkerung Leverkusens wird seit Jahren durchschnittlich älter. 
Dieser Prozess wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Der angenommene 
jährliche Pro-Kopf-Wohnflächenzuwachs könnte aufgrund einer immer 
stärker wirksam werdenden demografischen Entwicklung mit einer er-
heblichen Zunahme von Singlehaushalten aufgrund der Alterung noch 
höher ausfallen und damit den Bedarf an Wohnflächen noch steigern. 
Um den demografischen Wandel in seiner Geschwindigkeit zu brem-
sen, sollen mit Baulandangeboten Entwicklungsspielräume geschaffen 
werden, damit „junge Haushalte“ Immobilien erwerben können und in 
der Stadt bleiben bzw. aufgrund des Angebotes nach Leverkusen zie-
hen.  

Wenn die Stadt Leverkusen die heutige Einwohnerzahl bis zum Jahr 
2020 halten will bzw. sogar leicht wächst, muss sie als Wohnstandort 
attraktiver werden und zielgruppenorientiert Wohnangebote schaffen. 
"Leverkusen soll als attraktiver Wohnstandort in der Region gestärkt 
werden und dadurch die Bevölkerungsentwicklung stabil halten. Dem 
Abwanderungstrend insbesondere junger Familien soll entgegengewirkt 
werden“ (vgl. Handlungsprogramm Wohnen sowie Erläuterungsbericht 
Flächennutzungsplan (FNP)). Durch ein entsprechendes Angebot ver-
sucht Leverkusen, Haushalte mit Eigentumswünschen in der Stadt zu 
halten.  

Das neue Wohnbaugebiet ist deshalb von großer Bedeutung für die 
weitere Entwicklung Leverkusens als Wohnstandort, zumal diese Flä-
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chen durch die Stadt selbst kurzfristig für Erschließungsträger ausge-
schrieben und dem Markt zur Verfügung gestellt werden können. 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen bzw. im Punkt „Ver-
kehrsbreite Am Steinberg“ gefolgt. 
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A 1 
Bernd Syring vom 25.06.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Eine Erschließung des nordöstlich an das Plangebiet angrenzenden 
Flurstücks ist entweder über die Zufahrt für die Landwirtschaft von der 
Straße Am Steinberg und die Ausgleichsflächen möglich oder wie bis-
her auch vom nördlich angrenzenden Weg. Beide Möglichkeiten sind 
wie bisher privatrechtlich zu definieren. Mit dem bisherigen Pächter so-
wie dem Eigentümer an das Bebauungsplangebiet angrenzender Flä-
chen haben entsprechende positive Gespräche im Vorfeld des Sat-
zungsbeschlusses stattgefunden. 
 

Nach Kenntnisstand der Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen 
(TBL) leiten die Häuser Am Steinberg 45-53 und Auf’m Berg 1 sowie 
vermutlich auch Am Steinberg 28 das Schmutzwasser in ein Privatsys-
tem, das im weiteren Verlauf in einen öffentlichen Schmutzwasserkanal 
mündet. Nach TBL-Informationen wurden die Privatkanäle in den Di-
mensionen DN 150 bis DN 200 mit einem Gefälle von ca. 5-6 ‰ ver-
legt. Diese Randbedingungen dürften nach unserer Einschätzung nicht 
zu betrieblichen Problemen führen, wenn das Privatsystem ansonsten 
richtig betrieben wird (z. B. keine Einleitung von Fett, regelmäßige Rei-
nigung). 
Im Zuge der Realisierung des Bebauungsplangebietes wird in der Stra-
ße Am Steinberg südlich der Fichtestraße ein neues Trennsystem ge-
baut werden. Die Übernahme des Schmutzwassers der oben genann-
ten Häuser wird für die Anwohner ohne Zusatzkosten erfolgen. Der 
dann nicht mehr benötigte Teil der Privatkanalisation würde von den 
TBL verschlossen. Ein Kostenersatz für die aufgegebenen Privatleitun-
gen erfolgt nicht. 
Auf den Anschluss des Niederschlagswassers dieser Bebauung kann 
seitens der TBL dann verzichtet werden, wenn die anderweitige ord-
nungsgemäße Beseitigung des Niederschlagswassers nachgewiesen 
wird (z. B. Versickerung, Gewässereinleitung). Hierzu bedarf es was-
serrechtlicher Genehmigungen der Bauaufsicht bzw. der Unteren Was-
serbehörde. Der Bau einer Zisterne ist aus TBL-Sicht möglich. Das Vo-
lumen bleibt allerdings unberücksichtigt beim Nachweis der ordnungs-
gemäßen Niederschlagswasserbeseitigung, da die Entwässerung auch 
bei Vollfüllung der Zisterne funktionieren muss. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 2 
Sylvia und Michael Lamczyk vom 09.07.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Zum Anschreiben vom 09.07.2112: 
Die Planungsvariante 2 wird Grundlage für das weitere Verfahren.  
Die Umwandlung der als Grabeland gepachteten Flächen (es handelt 
sich hier nicht um Hausgärten) erfolgt nicht, um Weideland zu schaffen, 
sondern um ökologisch wertvolle Flächen für den Artenschutz zu be-
wahren bzw. zu erweitern. Die Beweidung der Flächen ist Teil der Pfle-
ge- und Erhaltungsmaßnahme für diese Flächen. 
Die öffentliche Grünfläche ist ein wesentlicher Bestandteil des ökologi-
schen Konzepts zur Minderung und Kompensation des Eingriffs durch 
die neue Bebauung. Die Festsetzung entspricht auch den Zielen des 
Flächennutzungsplanes sowie des Landschaftsplanes. Gleichzeitig ist 
die Fläche als Puffer zur Sicherung der für den Artenschutz wichtigen 
und hochwertigen Flächen (Bruthabitat Steinkauz) außerhalb des Plan-
gebiets. Dieser Aspekt führte ja bereits zu der Reduzierung der Bauflä-
chen und des ursprünglichen Plangebiets.  
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Im Rahmen der ganzheitlichen Planung durch den landschaftspflegeri-
schen Begleitplan sind eine Vielzahl vom Maßnahmen vorgesehen, die 
die vorhandenen erhaltenswerten Bäume und Bewuchsstrukturen si-
chern und ergänzen. Es entsteht so ein vielfältiger und hochwertiger 
Lebens- und Freiraum. 

Aus diesem Grunde ist es auch notwendig, Pachtverträge für Grabe-
landflächen zu kündigen. Auf diesen bestehen (nicht genehmigte) Nut-
zungen von Freizeiteinrichtungen (Kleingärten, Lauben u. ä.) im Frei-
raum. Die Verpachtung erfolgte zu sehr günstigen Pachtbedingungen 
an die jetzigen Nutzer. Gestattet sind hier nur einjährige Pflanzungen.  
Im Laufe der Zeit entstanden dort stattdessen jedoch ungenehmigte 
Freizeitgärten mit den entsprechenden Aufbauten und Pflanzungen. 
Den heutigen Nutzern dieser Flächen wird an anderer Stelle im Ortsteil 
Flächenersatz als Grabeland angeboten werden.  

Das Gesamtkonzept führt dazu, dass der Eingriff in Natur und Land-
schaft innerhalb des Bebauungsplans vollständig kompensiert werden 
kann.  
Das Landschaftsbild mit Streuobstwiesen bleibt erhalten.  
 
Zur Anlage „Liste der Einwendungen“: 
Zu 1) 
Die Feuer-/Rettungswache und die Kindertagesstätte wurden auf der 
Grundlage des § 35 Abs. 2 BauGB rechtsgültig genehmigt. Sie entspre-
chen den Zielen des Flächennutzungs- und Bebauungsplans. Der 
Landschaftsplan befindet sich in der Neuaufstellung und wird die neuen 
Baugebiete berücksichtigen.  
Zu 2.) 
Die Größe der Feuer-/Rettungswache entspricht dem Bedarf des 
Raumprogramms. Erste Vorkonzepte ohne genaue Bedarfsangabe 
konnten davon abweichen.  
Zu 3.) 
Die Bebauung dient der Deckung des Wohnbedarfs der Stadt Lever-
kusen. 

Die Bevölkerung Leverkusens wird seit Jahren durchschnittlich älter. 
Dieser Prozess wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Der angenommene 
jährliche Pro-Kopf- Wohnflächenzuwachs könnte aufgrund einer immer 
stärker wirksam werdenden demografischen Entwicklung mit einer er-
heblichen Zunahme von Singlehaushalten aufgrund der Alterung noch 
höher ausfallen und damit den Bedarf an Wohnflächen noch steigern. 
Um den demografischen Wandel in seiner Geschwindigkeit zu brem-
sen, sollen mit Baulandangeboten Entwicklungsspielräume geschaffen 
werden, damit „junge Haushalte“ Immobilien erwerben können und in 
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der Stadt bleiben bzw. aufgrund des Angebotes nach Leverkusen zie-
hen.  
Wenn die Stadt Leverkusen die heutige Einwohnerzahl bis zum Jahr 
2020 halten will bzw. sogar leicht wächst, muss sie als Wohnstandort 
attraktiver werden und zielgruppenorientiert Wohnangebote schaffen. 
"Leverkusen soll als attraktiver Wohnstandort in der Region gestärkt 
werden und dadurch die Bevölkerungsentwicklung stabil halten. Dem 
Abwanderungstrend insbesondere junger Familien soll entgegengewirkt 
werden“ (vgl. Handlungsprogramm Wohnen sowie Erläuterungsbericht 
FNP). Durch ein entsprechendes Angebot versucht Leverkusen, Haus-
halte mit Eigentumswünschen in der Stadt zu halten.  
Das neue Wohnbaugebiet ist deshalb von großer Bedeutung für die 
weitere Entwicklung Leverkusens als Wohnstandort, zumal diese Flä-
chen durch die Stadt selbst kurzfristig für Erschließungsträger ausge-
schrieben und dem Markt zur Verfügung gestellt werden können. 
Eine Vorabbindung an Bauträger oder Investoren besteht nicht. Die 
Grundstücke werden auf dem freien Grundstücksmarkt angeboten oder 
ausgeschrieben. 
Zu 4.) 
Die Straße Am Steinberg war zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit noch mit der bestehenden Breite von 7,5 m bis 
11,0 m vorgestellt worden. Im Laufe des Verfahrens ist eine Verbreite-
rung geplant worden:  
Die Straße Steinberg erhält zukünftig eine Fahrbahnbreite von 6,0 m. 
Bei dieser Breite ist der Begegnungsverkehr Bus/Bus bzw. Lkw/Lkw bei 
verminderter Geschwindigkeit (Tempo 30) möglich. Dies entspricht den 
Zielen des Bebauungsplans zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und 
zur Verminderung der Lärmbelastung, die Geschwindigkeit auf der 
Straße „Am Steinberg“ zu reduzieren. 
Zu 5.)  
In den Wohngebieten werden bei jedem der 34 privaten Wohngebäude 
2 Abstellmöglichkeiten (Garage und Stellplatz) erforderlich. Entspre-
chend des im Verkehrsgutachten ermittelten Bedarfs werden mindes-
tens 12 öffentliche Parkplätze für den Besucherverkehr hergestellt.  
Für die Kindertagesstätte sind entsprechend des im Verkehrsgutachten 
ermittelten Bedarfs 12 Stellplätze für Beschäftigte und 12 Stellplätze für 
Besucher vorhanden. Die Feuerwehr erhält 19 Stellplätze für Beschäf-
tigte und Besucher. Diese Zahlen entsprechen den ermittelten Bedarfen 
und stellen sicher, dass kein zusätzlicher Parkdruck entsteht.  
Zu 6.) 
Die Ansiedlung einer Kindertagesstätte in Nachbarschaft von einem 
allgemeinen Wohngebiet ist allgemein zulässig und führt nicht zu städ-
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tebaulichen oder immissionsschutzrechtlichen Konflikten. Die Kinderta-
gesstätte deckt auch die Bedarfe der umgebenden Wohnbebauung mit 
ab. Sie liegt verkehrsgünstig und ist gut erreichbar. Die Geräuschent-
wicklung ist auf den Tagzeitraum beschränkt und für die angrenzende 
Wohnbebauung zumutbar.  
Zu 7.) 
Auf dem Gelände der Feuer-/Rettungswache werden keine Gefahrstof-
fe/Giftstoffe in nennenswerten Mengen gelagert. Betriebsstoffe für 
Fahrzeuge oder Öle und Fette zur Wartung/Reparatur sind nur in klei-
nen Mengen vorhanden und werden entsprechend den Vorschriften 
gelagert. Eine Gefährdung der Umwelt und der Anwohner ist nicht ge-
geben.  
Zu 8.) 
Der in der Aufstellung befindliche Landschaftsplan berücksichtigt das 
zukünftige Baugebiet. Die Entwicklungsziele für den Freiraum werden 
durch die Maßnahmen für die Ausgleichsfläche erfüllt. Gerade durch die 
Höhenbeschränkungen der Gebäude und die Flachdächer wird der 
Eingriff in das Landschafts- und Ortsbild minimiert. Das Ortsbild wird 
nicht nur durch einige Einzelhäuser sondern auch durch die angren-
zende Großsiedlung geprägt.  
Zu 9.) 
Die dauerhafte Pflege und der Erhalt der Ausgleichsmaßnahmen sind 
im Rahmen der Erschließungsvertrages/Kaufvertrages bzw. über die 
Baugenehmigungsverfahren sichergestellt.  
Zu 10.) 
Die Reduzierung der Flächen des Nahrungshabitats des Steinkauzes 
wurde im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersuchung zum Be-
bauungsplan thematisiert und durch den Fachgutachter als nicht be-
denklich eingestuft, soweit durch dargestellt Maßnahmen (Feldgehölze, 
Hecken, Streuobstgehölze etc.) die Lebensraumfunktionen im Rahmen 
des Bebauungsplans für den Steinkauz – und damit auch für die übri-
gen festgestellten planungsrelevanten Arten - gesichert werden.  
Die Untere Landschaftsbehörde hat die Ergebnisse der artenschutz-
rechtlichen Untersuchung anerkannt und den Maßnahmen zuge-
stimmt.Zu 11.) 
Innerhalb des Bebauungsplans sind keine weiteren Baugebiete geplant. 
Planungen an anderen Orten sind nicht Gegenstand dieses Verfahrens 
und unterliegen nicht dieser Abwägung. 
Zu 12.) 
Die Planungsdurchführung wird die bisherigen positiven lufthygienisch-
stadtklimatisch Eigenschaften des Plangebiets beeinträchtigen. Auf-
grund der geplanten Bebauungsart mit relevanten Grünanteilen und 
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wegen des insgesamt mäßigen Bodenversiegelungsgrads, werden die 
ursprünglichen Merkmale eines vorteilhaften Freiland-Klimatops nicht 
gänzlich verloren gehen. Es findet hier eine Verschiebung in Richtung 
Gartenstadt-Klimatop statt – was u.a. mit der Abschwächung der Kalt- / 
Frischluftbildung gleichzusetzen ist. Da sich das Plangebiet im ländlich 
geprägten kühleren und feuchteren Osten des Stadtgebiets befindet, 
wird dies insgesamt zu keiner signifikanten Verschlechterung der luft-
hygienisch-stadtklimatischen Standortbedingungen führen. Die östlich 
gelegene Frisch-/Kaltluftschneise wird durch die Bebauung nicht direkt 
tangiert. Die erwartete Beeinflussung des lokalen Windfelds kann auf-
grund der schon vorhandenen Hochhausbebauung der Umgebung als 
gering bezeichnet werden. 
Zu 13.) 
Die Umsetzbarkeit der Planung ist gesichert. Die Eigentümer- und 
Pachtverhältnisse sind geklärt bzw. werden im Rahmen privatrechtli-
cher Verträge oder einer vereinfachten Umlegung geklärt.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird teilweise in Bezug auf Punkt 4 „Straßenbreite“ 
gefolgt. 
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A 3 Gerd-Jochen Sturm 
A 4 Martina Sturm  
A 5  Benedikt Rees  
A 6  Dietmar Wünsche 
A 7 Dorothee Wächter-Morgenstern 
A 8  Michael Thibor 
A 9  Heinz-Dieter Sempert 
A 10  Michael Strohalm 
A 11  Katrin Rehse 
A 12  Ina Schillings 
A 13  Ute Schröder 
A 14  Dieter Schwiese 
A 15  Rolf Offermann 
A 16  Irmgard u. Günter Oppermann 
A 17  Erich Otzdorff 
A 18  Eheleute Rolf Morawietz 
A 19  Rainer Morgenstern 
A 20  Julia und Vincenzo Fattore 
A 21  Martina Fischer 
A 22  Frank Frohnert, Ute Pfeffer-Frohnert 
A 23  Stefan Fuchs 
A 24  Christiane Grice 
A 25  Gerd Haase 
A 26  Brigitte Hause 
A 27  Georg Heidkamp 
A 28  Gabriele, Björn, Mark Klapproth 
A 29  André und Tamara Klaus 
A 30  Volker Koenen 
A 31  Helmut und Marlies Kolleker 
A 32  Marianne Ackermann 
A 33  Heinz Boden 
A 34  Olaf Boldt 
A 35  Claus Peter Brandt 
A 36  Bernhard Claus 
A 37  Gabi Weber 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die eingereichten Stellungnahmen sind inhalts- und wortgleich (Kopie 
mit jeweils eigener Anschrift) mit der „Liste der Einwendungen“ der Stel-
lungnahme A 2 Sylvia und Michael Lamczyk. 
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu A 2 zur „Liste der Einwen-
dungen“ wird verwiesen. 
Den Bürgern und Bürgerinnen wird das Ergebnis der Abwägung zur 
Stellungnahme A 2 „Liste der Einwendungen“ gleichlautend einzeln 
mitgeteilt. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird teilweise in Bezug auf Punkt 4 „Straßenbreite“ 
gefolgt. 
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I/B Äußerungen von Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange 
B 1  
Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst  
vom 25.06.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die Fläche der Rettungswache, für die ein Kampfmittelverdacht be-
stand, wurde geräumt. Kampfmittel wurden nicht geborgen. Da für den 
restlichen Bereich des Bebauungsplans ein Kampfmittelverdacht nicht 
ausgeschlossen werden kann, erhält der Bebauungsplan folgenden 
Hinweis: 
Gemäß Erkenntnis des Kampfmittelbeseitigungsdienstes NRW kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Kampfmittel im Boden vorhanden 
sind. Es wird empfohlen, vor Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen 
Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. eine Sicher-
heitsüberprüfung durchzuführen. Sämtliche Arbeiten sind mit Vorsicht 
durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, sobald im Boden auf Wi-
derstand gestoßen wird. In diesem Falle ist umgehend die Ordnungs-
behörde, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittel-
beseitigungsdienst NRW zu benachrichtigen. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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B 2 
Geologischer Dienst NRW, Landesbetrieb vom 29.06.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die Äußerung wird im weiteren Planverfahren berücksichtigt.  
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Äußerung zur Kenntnis genommen. 
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B 3 
Wupperverband vom 11.06.2012 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
Die Äußerung wird im weiteren Planverfahren berücksichtigt. Die Ent-
wässerungsplanung wird durch die technischen Betriebe Leverkusen in 
Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde und dem Wupperverband 
erarbeitet. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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B 4 
NABU Stadtverband Leverkusen vom 09.07.2012 
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 Noch B 4 
NABU Stadtverband Leverkusen vom 09.07.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung 
zu 1) (Seite 1) 
Gemäß § 1a(2) 4 BauGB soll Grund und Boden nur im notwendigen 
Umfang in Anspruch genommen werden. Durch die deutliche Reduzie-
rung des Plangebiets und durch den hohen Anteil an Ausgleichsfläche, 
die extensiv durch Weidewirtschaft genutzt und gepflegt werden soll, 
wird nur ein sehr kleiner Anteil von Freifläche zu Baugebieten umge-
nutzt. Diese Umnutzung ist schon mit der Flächennutzungsplanung im 
Jahr 2006 vorbereitet worden, in der der zukünftige Wohnbedarf für 
Stadtteile ermittelt wurde. Die östlichen Flächen an der nur einseitig 
angebauten Straße „Am Steinberg“ wurden bereits damals als mögliche 
Entwicklungsbereiche erkannt, da hier erhebliche Einsparungen an Er-
schließungsaufwendungen und gleichzeitig an Flächenverbrauch mög-
lich sind. Dieses entspricht dem Gebot des kosten- und flächensparen-
den Bauens. Die zentrale Ansiedlung der wohnbegleitenden Infrastruk-
turnutzungen (Kita und Rettungswache) ist ein städtebauliches Gebot 
und ebenfalls in möglichst flächensparender (mehrgeschossiger) Bau-
weise erfolgt. Die Wohngebiete sind mit kompakten Bauformen verse-
hen, die Erschließungsflächen sind minimiert. Es wurde nur das not-
wendige Minimum an Flächen in Anspruch genommen.  
zu 2) (S. 1) 
Die Reduzierung der Flächen des Nahrungshabitats des Steinkauzes 
wurde im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersuchung zum Be-
bauungsplan thematisiert und durch den Fachgutachter als nicht be-
denklich eingestuft, soweit durch dargestellte Maßnahmen (Feldgehöl-
ze, Hecken, Streuobstgehölze etc.) die Lebensraumfunktionen im 
Rahmen des Bebauungsplans für den Steinkauz – und damit auch für 
die übrigen festgestellten planungsrelevanten Arten - gesichert werden. 
Die für die Belange des Artenschutzes zuständige Untere Landschafts-
behörde hat die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Untersuchung 
anerkannt und den Maßnahmen zugestimmt. 
zu 1) (S. 2) 
Alle Bäume sind hinsichtlich  ihrer Erhaltungswürdigkeit bewertet wor-
den. Erhaltenswerte Bäume sind soweit irgend möglich erhalten worden 
und im Bebauungsplan auch entsprechend festgesetzt. 
zu 2) (S. 2) 
Für den weiteren Verfahrensverlauf wurde sich unter anderem für die 
Variante 2 entschieden, da diese den etwas geringeren Eingriff in Natur 
und Landschaft darstellt. Durch die Festsetzung von Flachdächern ist 
eine optimale Ausrichtung von Solarkollektoren möglich. Diese sind 
auch planungsrechtlich zulässig. 
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zu 3) (S. 2) 
Da die zeitgleiche Umsetzung der Bebauung nicht sichergestellt werden 
kann, wurde auf die Festsetzung einer zentralen Energieversorgung 
verzichtet. Sie ist aber nicht ausgeschlossen und kann für den gesam-
ten Bereich oder Teile der Wohnsiedlung umgesetzt werden. Die Be-
grünung der Flachdächer wird im Bebauungsplan festgesetzt. Die Be-
grünung von Fassaden und das Anbringen von Nisthilfen unterliegen 
der Gestaltungsfreiheit der Bauherren, sie sind zulässig, werden aber 
nicht festgesetzt. Die Einfriedung mit Laubhecken wird vorgeschrieben, 
ebenso sind heimische Laubgehölze zu verwenden.  
zu 4) (S. 2) 
Die Ausgleichfläche wird eingezäunt, um die Ausgleichsfläche zu 
schützen und Hunde fernzuhalten. Es werden Hinweise auf den 
Schutzcharakter der Fläche und den Leinenzwang für Hunde gegeben. 
Das Fehlverhalten einzelner Menschen und/oder HundebesitzerInnen 
ist nicht auf das Bebauungsplangebiet beschränkt, es ist leider alleror-
ten (auch in Naturschutzgebieten) anzutreffen. Dieses Problem ist mit 
planungsrechtlichen Mitteln nicht zu lösen. Der geplante Weg zwischen 
der geplanten Wohnbebauung und der Ausgleichsfläche hat wichtige 
soziale Funktionen: zum einen ermöglicht er Naherholung und zum an-
deren wird dadurch verhindert, dass zukünftige Bewohner Gartenabfälle 
etc. über ihren Gartenzaun hinweg „entsorgen“. Die Versiegelung des 
Weges wurde im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung bewer-
tet und findet entsprechend Ausgleich. 
zu 5) und 6) (S. 2) 
Für den Bereich „Rettungswache“ im B-Plangebiet ist bereits im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens eine Eingriffs-/Ausgleichs-
bilanzierung erstellt worden. Zum Ausgleich sind Maßnahmen der Be-
grünung und Anpflanzung von Bäumen sowie die Anlage von teilversie-
gelten Flächen im Planungsgebiet selbst vorgesehen. Insgesamt ergibt 
die Bilanzierung ein Defizit von 4.692 Ökologischen Werteinheiten, die 
außerhalb des Planungsbereichs ausgeglichen durch die Anlage einer 
Obstbaumwiese am Alt Steinbücheler Weg werden müssen. Die Zuord-
nung erfolgte im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. 

Für die restlichen Bebauungsplanflächen ist ein Landschaftspflegeri-
scher Fachbeitrag erstellt worden (März 2013). Der kommt zu dem Er-
gebnis, dass dem Eingriff (164.106 ökologische Werteinheiten) eine 
Kompensation von 164.020 Werteinheiten bei Variante 2 gegenüber 
steht. Somit ist der Eingriff fast 100%ig ausgeglichen. Der Ausgleich 
soll im Plangebiet realisiert werden durch die Entwicklung und Pflege 
von Extensivgrünland, Grünlandbrachen, Röhricht und Weidengebüsch 
sowie die Anlage eines Saums mit freiwachsender Hecke und Anpflan-
zung von Gehölzen wie z. B. Hochstammobstbäumen.  
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Die dargestellten Maßnahmen sind geeignet, den Eingriff auszuglei-
chen und stärken gleichzeitig durch geeignete Lebensraumentwicklung 
das Vorkommen des streng geschützten Steinkauzes. 
zu 7) (S. 2) 
Die planungsrechtliche Festsetzung der Ausgleichsfläche erfolgt als 
öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „extensives Grün-
land“. Bestandteil der Fläche sind die überlagernden Festsetzungen 
von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sowie von Flächen 
mit Pflanzgeboten gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB zur Ortsrandein-
grünung. Der dauerhafte Erhalt ist somit gesichert. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Äußerung wird nicht gefolgt. 
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 B 5 
Industrie- und Handelskammer zu Köln vom 11.07.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Ob und wieweit innerhalb des Gebäudes noch eine genehmigte ge-
werbliche Nutzung ausgeübt wird, ist zurzeit nicht feststellbar. Die bau-
ordnungsrechtliche genehmigte bisherige Nutzung als Einzelhandel 
erscheint jedoch offensichtlich nicht ausgeübt zu werden.  
Die Begründung zum Bebauungsplan verweist ausdrücklich auf die 
möglichen gewerblichen Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet:  
„Allgemeine Wohngebiete (§ 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO)) 
dienen vorwiegend dem Wohnen. Darüber hinaus sind weitere, das 
Wohnumfeld ergänzende Nutzungen zulässig, die der Versorgung des 
Gebiets dienen wie z. B. Läden, Gastronomie, nicht störende Hand-
werksbetriebe. Auch wenn das Entwurfskonzept keinen ausdrücklichen 
Standort für solche Nutzungen vorgibt, ist es denkbar und möglich, 
dass sich entlang der Straße „Am Steinberg“, wie im südlichen Be-
standsbereich ursprünglich vorhanden, kleinere Läden, Handwerker 
oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wohnen ansiedeln.“  

Sollten die ursprünglichen Nutzungen wieder aufgenommen werden, ist 
es bauordnungsrechtlich zu prüfen, inwieweit für diese Nutzungen Ge-
nehmigungen oder Bestandschutz vorliegt oder ob Nutzungsänderun-
gen beantragt werden müssen. Die Zulässigkeit von neuen Nutzungen 
oder Nutzungen, die einem eventuellen Bestandschutz nicht unterlie-
gen, sind unter dem Aspekt der bauplanungsrechtlichen Ausweisung 
des allgemeinen Wohngebiets zu prüfen.  
Festsetzungen für Maßnahmen des passiven Lärmschutzes entbehren 
im derzeitigen Zustand der Grundlage und sind im Übrigen für Schutz 
gegen Gewerbelärm planungsrechtlich nicht zulässig. Hier ist das Prin-
zip des aktiven Lärmschutzes an der Lärmquelle auf der Grundlage der 
Technischen Anweisung Lärm (TA-Lärm) anzuwenden.  
Die im Bebauungsplan festgesetzten Lärmpegelbereiche beziehen sich 
ausschließlich auf den Verkehrslärm und haben ebenfalls keinen Be-
lang beim Immissionsschutz für Gewerbelärm. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Äußerung wird nicht gefolgt. 
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B 6 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen vom 31.07.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Gemäß § 1a (2) 4 BauGB soll landwirtschaftliche Fläche nur im not-
wendigen Umfang in Anspruch genommen werden. Durch die deutliche 
Reduzierung des Plangebiets und durch den hohen Anteil an Aus-
gleichsflächen, die extensiv durch Weidewirtschaft genutzt und gepflegt 
werden soll, wird nur ein sehr kleiner Anteil zu Baugebieten umgenutzt.  
Diese Umnutzung ist schon mit der Flächennutzungsplanung im Jahr 
2006 vorbereitet worden, in der der zukünftige Wohnbedarf für Stadttei-
le ermittelt wurde. Die östlichen Flächen an der nur einseitig angebau-
ten Straße „Am Steinberg“ wurden bereits damals als mögliche Ent-
wicklungsbereiche erkannt, da hier erhebliche Einsparungen an Er-
schließungsaufwendungen und gleichzeitig an Flächenverbrauch mög-
lich sind. Dieses entspricht dem Gebot des kosten- und flächensparen-
den Bauens.  
Die zentrale Ansiedlung der wohnbegleitenden Infrastrukturnutzungen 
(Kita und Rettungswache) ist ein städtebauliches Gebot und ebenfalls 
in möglichst flächensparender (mehrgeschossiger) Bauweise erfolgt. 
Die Wohngebiete sind mit kompakten Bauformen versehen, die Er-
schließungsflächen sind minimiert. Es wurde nur das notwendige Mini-
mum an Flächen in Anspruch genommen.  
Bisher wurde der nördliche Bereich des Plangebietes landwirtschaftlich 
als Schafsweiden genutzt. Der südliche Bereich würde privat gärtne-
risch genutzt. Durch den Bebauungsplan wird dieser Teil als Aus-
gleichsfläche festgesetzt und damit ökologisch aufgewertet. Nach Auf-
gabe und Umgestaltung der jetzigen Gärten wird auch dieser Teil einer 
landwirtschaftlichen Nutzung als Weideland zur Verfügung stehen, so 
dass der Weide-Anteil in etwa gleich hoch ist wie zum Zeitpunkt vor der 
Aufstellung des Bebauungsplanes.  
Darüber hinaus werden dem bisherigen Pächter weitere direkt an das 
Bebauungsplangebiet angrenzende Flächen zur Pacht angeboten. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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B 7 
Deutsche Telekom Technik vom 15.08.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die Telekom Technik GmbH wird über den Beginn von Erschließungs-
arbeiten rechtzeitig informiert. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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B 8 
LVR Amt für Bodendenkmalpflege vom 21.08.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Am 20./23.03.2013 fand eine fachgutachterliche archäologische Sach-
verhaltsermittlung im Bebauungsplangebiet statt, bei der keine archäo-
logisch relevanten Befunde ermittelt wurden.  
Ein zusammenfassender Bericht wurde durch das Fachbüro  
Ocklenburg-Archäologie, Essen am 10.04.2013 vorgelegt. 
Das LVR Amt für Bodendenkmalpflege nahm daraufhin erneut Stellung: 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
Der Bebauungsplan enthält einen Hinweis auf das Verhalten bei Boden-
funden und § 15 Denkmalschutzgesetz NW. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Äußerung wird gefolgt.  
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